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ANZEIGE

Zweitklassiger Freispruch für Manager
Mitarbeiterin sexuell belästigt, aber keine sexuelleNötigung.

DerFall dürftedie laufendeDis-
kussion um die Revision des
Sexualstrafrechts weiter anhei-
zen: Das Baselbieter Strafge-
richt sprach am Dienstag einen
49-jährigenManager aus Fren-
kendorf vom Vorwurf der se-
xuellenNötigungunddemAus-
nützen einerNotlage frei.

Der Mann hatte im April
2019 an seinem Arbeitsplatz in
Allschwil eine neueMitarbeite-
rin immerwieder bedrängt, an-
gefasst undauch seineHandauf
ihr Bein gelegt. Nach einer Be-
sprechung sprach er von Na-
ckenschmerzen und führte sie
schliesslich innerhalbderFirma
in einen Erholungsraum, die-
ser konnte mit einem Vorhang
blickdicht abgeschottetwerden.
Die Frau befasste sich offenbar
mit energetischen Therapien
undwarbereit, ihreHändeohne
BerührungennebenseinenKopf
zu halten, doch er zog sie zu
sichundbefummelte sie.Als sie

darauf bestand, den Raum ver-
lassen zu wollen, öffnete er
schliesslich die versperrte Türe
mit seinemBadge.

«MeineVersionentspricht
derWahrheit»
Im Juni 2019bot er ihr bei einer
Besprechung an, auf seinem
Schoss zu sitzen, auch fasste er
sie erneut an. Mehrmals deu-
tete er auch an, sie solle sich
Gedankenmachenüber ihre zu-
künftigeRolle inderFirma.Von
ihrem direkten Vorgesetzten
war die Frau bereits zuvor dar-
auf aufmerksam gemacht wor-
den, dass der 49-Jährige ein
wichtigerMann sei und sie sich
gut mit ihm stellen solle. Am
Dienstag imStrafjustizzentrum
in Muttenz bestritt der 49-Jäh-
rige diese Vorwürfe, nichts da-
von sei wahr. «Meine Version
entspricht derWahrheit», über-
setztedieDolmetscherin imGe-
richtssaal seine Aussage.

Einzelrichter Beat Schmidli sah
dasallerdingsanders:DieAussa-
gen der Frau seien glaubhafter,
dasGerichtgingdavonaus,dass
sich die Belästigungen tatsäch-
lich so abgespielt hattenwie von
ihr geschildert. Schmidli sprach
von einem «inakzeptablen Ver-
halten» desMannes. Allerdings
hatte die Frau erst später Straf-
anzeige erstattet, diedreimona-
tige Frist für das Antragsdelikt
der sexuellen Belästigung hatte
sie verpasst. Für einen Schuld-
spruch wegen sexueller Nöti-
gung reichte es am Dienstag
nicht, weil die Übergriffe nicht
gravierend genug waren. Auch
der Tatbestand der Ausnützung
einer Notlage war nicht erfüllt,
weildieFraudemManagernicht
direkt unterstellt gewesen war.
DieStaatsanwaltschaftkannden
Freispruch nochweiterziehen.

Offenbar liegen ähnliche
Aussagen von zwei weiteren
Frauen gegen den Mann vor,

eine hat die Firma inzwischen
verlassen, die anderewollte ihre
Anstellungnicht gefährdenund
erstattete deshalb keine Anzei-
ge.DieseVorwürfewarennicht
Teil der Anklage, Staatsanwäl-
tin Ludovia Del Giudice kon-
frontierte denMann amDiens-
tag dennoch damit. «Ichwerde
dazukeineFragenbeantworten.
Ich habe das Vertrauen in die
Staatsanwaltschaft verloren»,
antwortete er.

DerGrunddafürdürfteauch
darin liegen,dassderMannnach
derAnzeige für 18 Stunden fest-
genommenwurde.Erbeschwer-
te sich vorGericht darüber, dass
man ihnumhalbsechsUhrmor-
gens in seinem Haus verhaftet
hat:Man habe die Fingerabdrü-
cke genommen, auch habe er
sich dann komplett ausziehen
müssen und sei wie ein Krimi-
neller behandelt worden.

Patrick Rudin

Nachrichten
Gratis-Bratwurst statt
Weihnachtsmarkt

Waldenburg WegenderPande-
mielage hat Waldenburg auch
den diesjährigen Weihnachts-
markt abgesagt,wie ausdenak-
tuellen Gemeindemitteilungen
hervorgeht. Dafür soll als «Ent-
schädigung» und Dank an die
Bevölkerung der Weihnachts-
baum-Verkauf vom 20.Dezem-
ber anders als gewohnt ablau-
fen: AllenEinwohnerinnen und
Einwohnern will die Gemeinde
je eineBratwurst undGlühwein
offerieren. (bz)

Augusta-Raurica-Lauf
mussausfallen

Augst Nach dem Römerfest
muss auch der diesjährige Au-
gusta-Raurica-Lauf ausfallen,
wie der organisierende Läufer-
verein Baselland mitteilt. Die
61.Austragung wäre am kom-
menden Sonntag vorgesehen
gewesen. Das Organisations-
komitee sah sich laut eigener
Angabe jedochausserstande,die
offiziellen Coronasicherheits-
massnahmen garantieren zu
können. Zudem hätten die Ein-
schränkungen kein angemesse-
nesLauferlebnis zugelassen.Die
nächste Ausgabe ist am 13.No-
vember 2022 vorgesehen. (bz)

Kantonunterstützt
Start-up-Förderer

Zwingen Der Kanton Basel-
Landschaft hat die Leistungs-
vereinbarungmitdemBusiness-
Park Oberbaselbiet Laufental
Thiersteinumdrei Jahre verlän-
gert. Neu darf das in Zwingen
ansässigeStart-up-Förderunter-
nehmenauchNachfolgeplanun-
genbetreuen, schreibendieVer-
antwortlichen in einer Medien-
mitteilung. Ebenso verlängert
derKanton seinefinanzielleBe-
teiligungander Start-upAcade-
my Liestal. Diese kann Firmen-
neugründungen neu auch vom
dritten bis fünften Geschäfts-
jahr begleiten; dies geschehe
primär durchMentoren, Exper-
ten undWorkshops. (bz)

Zwangspause bis Weihnachten
Der abrupte Abgang der zwei Schwimmbegleiter in Binningen hat Folgen: Die Primarschulen finden keinen Ersatz.

BenjaminWieland

So raschwerdendie älterenBin-
ningerPrimarschülerinnenund
-schüler nicht mehr ins Hallen-
bad Spiegelfeld zurückkeh-
ren. Die Primarschulen haben
den Schwimmunterricht für die
4. bis 6.Klassen länger ausge-
setzt als ursprünglich vorge-
sehen. Wie die Schulleitung
denErziehungsberechtigtenam
Dienstagmitgeteilt hat,werden
die Lektionen «bis zur Weih-
nachtspause» sistiert. Betroffen
sind über 20 Klassen.

DieProblemebegannenkurz
nach denHerbstferien. Damals
kündigten die zwei Schwimm-
begleiter an den Primarschulen
Knall aufFall (diebzberichtete).
Die Primarschulen mussten
dieSchwimmlektionenabsagen.
Im erwähnten Brief der Schul-
leitung, welcher der bz vorliegt,
heisst es, man sei daran, das Si-
cherheitsdispositiv wieder auf-
zubauen. Die Planung und die
Ausbildungwürden jedochmehr
Zeit in Anspruch nehmen «als
im erstenMoment gedacht».

Essollte stets jemandmit
Brevetanwesendsein
Den Grund für die Kündigung
der zwei Schwimmbegleiter hat
dieGemeindebislangnicht offi-
ziell kommuniziert. Laut Anga-
ben der bz legten sie ihreArbeit
nieder, weil der Gemeinderat
ihrenAntrag fürmehrSicherheit
im Schwimmunterricht nicht
unterstützt hatte.

Bislang ist es so, dass inBin-
ningen die 1. bis 3.Klassen von
einer Schwimmlehrperson und
von der Klassenlehrperson be-
gleitet werden. Ab der 4.Klasse
wird die Klassenlehrperson le-
diglich von einer Schwimm-
begleitung unterstützt – dabei
kann es sich auch um Eltern
handeln. Sie erfüllen eine Auf-
sichts-, jedoch keine pädagogi-
sche Funktion und sind in der

Regel auch nicht im Besitz von
Rettungsschwimmer-Brevets
oder dergleichen.

Die beiden Schwimmlehrer
hatten verlangt, dass künftig
auch die älteren Primarschü-
lerinnen und -schüler von Pro-
fis unterrichtet werden. Davon
wollte der Gemeinderat jedoch
nichts wissen.

Kantonempfiehltdas
Vier-Augen-Prinzip
Die Empfehlung, dass Klassen
beim Schwimmunterricht
grundsätzlich von mindestens
zwei Erwachsenen begleitet
werden sollen, gibt es im Kan-
ton Baselland seit 2014. Die
Verschärfung stellt etliche Pri-
marschulen vor Probleme. In

vielen Gemeinden wurde auf
Verwandte zurückgegriffen.

InAllschwil etwaerhaltenEl-
tern, wenn sie eine Lektion be-
gleiten, 25Franken.Ausgebilde-
te Schwimmlehrpersonen ver-
dienen dasDoppelte – dasweist
darauf hin, dass man in Binnin-
gen die Mehrkosten scheute,
welchediezusätzlichenEinsätze
vonProfis ausgelöst hätten.

Der Ausfall des Schwimm-
unterrichts rief auch die Politik
auf den Plan. Einwohnerrätin
SusannaKeller reichte eineAn-
frage zum Schwimmunterricht
ein. Darin wollte die SVP-Po-
litikerin unter anderemwissen,
welche Voraussetzungen die
Begleitpersonen erfüllen müs-
sen. Der Gemeinderat schreibt

in seiner Antwort, für die Auf-
sichtsperson gebe es «keine
spezifischen Voraussetzun-
gen».

Ausbildungsoffensive
imLehrerkollegium
Die jeweils «verantwortliche
Person» jedoch sollte über ein
entsprechendes Brevet der
SLRG, der SchweizerischenLe-
bensrettungs-Gesellschaft, ver-
fügen, «um im Notfall lebens-
rettende Sofortmassnahmen
einleiten zu können». Die Bre-
vet-Pflicht gilt folglich beim
Schwimmender 1. bis 3.Klassen
für die Schwimmlehrperson
und ab der 4.Klasse für die
Klassenlehrperson.Genauhier
harzt es offensichtlich.DenBin-

ninger Primarschulen fehlen
Personen, die über das obliga-
torische SLRG-Lebensretter-
Brevet verfügen. In die Bresche
springen sollennundiePrimar-
lehrerinnen und Primarlehrer,
indem sie die SLRG-Kurse ab-
solvieren. Die Ausbildungsof-
fensive ist anscheinend schon
angelaufen. ImerwähntenBrief
der Schulleitung an die Eltern
heisst es: «Ein erstesKursange-
bot für Schwimmlehrpersonen
beginnt bereitsMitteNovember
und wird vor Jahresende abge-
schlossen sein.»

Ob sich alle Primarlehrerin-
nen und Primarlehrer für diese
wichtigeZusatzaufgabe tatsäch-
lichqualifiziert fühlen, steht auf
einem anderen Blatt.

Stets zwei Erwachsene am Beckenrand: Diese Empfehlung stellt die Baselbieter Primarschulen vor Probleme. Symbolbild: bz-Archiv
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